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Neues aus Gesetzgebung & 
Finanzverwaltung 

GLE zur Anwendung der §§ 5 und 6 Grunderwerbsteuergesetz 

Mit gleich lautenden Erlassen (GLE) vom 5. März 2024 haben die obersten 
Finanzbehörden der Länder zur Anwendung der §§ 5 und 6 des 
Grunderwerbsteuergesetzes (GrEStG) Stellung genommen. 

Hintergrund 

§ 5 und § 6 GrEStG betreffen die Erhebung der Grunderwerbsteuer in 
verschiedenen Fällen des Übergangs eines Grundstücks auf eine Gesamthand 
oder von einer Gesamthand. 

Gesamthandsgemeinschaften sind grunderwerbsteuerrechtlich selbständige 
Rechtsträger. Daher unterliegen auch Erwerbsvorgänge zwischen einer 
Gesamthandsgemeinschaft und den an ihr Beteiligten beziehungsweise zwischen 
Gesamthandsgemeinschaften der Steuer. Anders als bei Kapitalgesellschaften 
tritt bei Gesamthandsgemeinschaften keine Verselbständigung des 
Gesellschaftsvermögens in der Hand der Gesamthand ein. Jeder Gesamthänder 
ist allein kraft seines Mitgliedschaftsrechts sachenrechtlich am 
Gesamthandsvermögen beteiligt. 

Die Steuer für den Grundstücksübergang wird nach Maßgabe der §§ 5 und 6 
GrEStG nicht erhoben, soweit der übertragende oder erwerbende Gesamthänder 
am Vermögen der Gesamthand beteiligt ist. Dies gilt entsprechend beim 
Übergang eines Grundstücks von einer Gesamthand auf eine andere 
Gesamthand, soweit deren Gesamthänder identisch sind und ihre 
Beteiligungshöhe übereinstimmt. 

Ausgangslage in den GlE 

Mit dem Gesetz zur Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes vom 12. Mai 2021 
(BGBl. I, 986) wurden insbesondere die einzuhaltenden Fristen der 
Steuervergünstigungen in den §§ 5 und 6 GrEStG verlängert. Soweit sich aus der 
Sachverhaltsdarstellung nichts anderes ergibt, bilden die Beispiele die Rechtslage 
nach dem 30. Juni 2021 entsprechend § 23 Absatz 18 GrEStG ab. 

Ferner wurden die §§ 5 und 6 GrEStG durch das Jahressteuergesetz 2020 vom 
21. Dezember 2020, durch das Gesetz zur Modernisierung des 
Körperschaftsteuerrechts vom 25. Juni 2021, durch das Gesetz zur Abwehr von 
Steuervermeidung und unfairem Steuerwettbewerb und zur Änderung weiterer 
Gesetze vom 25. Juni 2021 und durch das Jahressteuergesetz 2022 vom 16. 
Dezember 2022 geändert. Soweit sich aus der Sachverhaltsdarstellung der 
Beispiele nichts anderes ergibt, haben Personengesellschaften nicht nach § 1a 
KStG optiert. 

Mit dem Kreditzweitmarktförderungsgesetz vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 
I Nr. 411, S. 1) wurde § 24 GrEStG neu eingeführt. Bis zum Ablauf des 31. 
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Dezember 2026 werden rechtsfähige Personengesellschaften (§ 14a Absatz 2 
Nummer 2 AO) weiterhin für Zwecke der Grunderwerbsteuer als Gesamthand und 
deren Vermögen als Gesamthandsvermögen fingiert. 

Die GLE nehmen im Einzelnen und mit teils ausführlichen Beispielen zu 
folgenden Punkten Stellung: 

1 Allgemeines 
2 Gesamthand 
3 Anteil am Vermögen 
4 Anwendung der §§ 5 und 6 GrEStG in den Fällen der § 1 Absatz 2a bis Absatz 
3a GrEStG 
4.1 Anwendung in den Fällen des § 1 Absatz 2a GrEStG 
4.2 Anwendung in den Fällen des § 1 Absatz 2b GrEStG 
4.3 Anwendung in den Fällen des § 1 Absatz 3 GrEStG 
4.4 Anwendung in den Fällen des § 1 Absatz 3a GrEStG 
5 Verhältnis zu den übrigen Steuervergünstigungen 
6 Behaltensfrist 
7 Versagung der Steuervergünstigung nach § 5 Absatz bzw. nach § 6 Absatz 3 
GrEStG 
7.1 Allgemeines 
7.2 Veräußerung des Grundstücks 
7.3 Formwechselnde Umwandlung 
7.3.1 Formwechselnde Umwandlung der grundstückserwerbenden Gesamthand 
7.3.2 Formwechselnde Umwandlung des grundstücksübertragenden 
Gesamthänders 
7.4 Verhältnis zu den Befreiungsvorschriften 
7.4.1 Anwendung des § 3 Nummer 2 GrEStG 
7.4.2 Anwendung des § 3 Nummer 4 bis 6 GrEStG 
7.5 Anteilsverminderung nach vorheriger Grundstücksveräußerung 
7.6 Anwachsung 
7.7 Umwandlung einer mittelbaren in eine unmittelbare Beteiligung bzw. einer 
unmittelbaren in eine mittelbare Beteiligung 
7.8 Verwirklichung der Tatbestände nach § 1 Absatz 2a, Absatz 3 oder Absatz 3a 
GrEStG 
7.8.1 Verhältnis zu § 1 Absatz 2a GrEStG 
7.8.1.1 Gesellschafterwechsel in einem Rechtsakt 
7.8.1.2 Gesellschafterwechsel in mehreren Rechtsakten 
7.8.2 Verhältnis zu § 1 Absatz 3 GrEStG 
7.8.3 Verhältnis zu § 1 Absatz 3a GrEStG 
8 Auswirkungen und Folgen einer Option nach § 1a KStG 
9 Anzeigepflicht der Beteiligten nach § 19 Absatz 2 Nummer 4 GrEStG 
10 Verfahrensrechtliche Folgen 

Zeitlicher Anwendungsbereich: 

Dieser Erlass tritt an die Stelle der gleich lautenden Erlasse der obersten 
Finanzbehörden der Länder zur Anwendung der §§ 5 und 6 GrEStG vom 12. 
November 2018 (BStBl I, 1334). Er ist auf alle offenen Fälle anzuwenden. 

Für Rechtsvorgänge, die vor dem 1. Juli 2021 verwirklicht wurden und die unter 
die Übergangsregelungen des § 23 Absatz 24 GrEStG fallen, gilt dieser Erlass mit 
der Maßgabe, dass eine Fünfjahresfrist anzuwenden ist. § 6 Absatz 4 Nummer 3 



4 

GrEStG ist erst für nach dem 30. Juni 2021 verwirklichte Erwerbsvorgänge 
anzuwenden (§ 23 Absatz 18 GrEStG). 

Die Behaltensfrist beträgt für Erwerbsvorgänge, die ab dem 1. Juli 2016 
verwirklicht worden sind (§ 23 Absatz 18 und Absatz 24 GrEStG), zehn Jahre 
(vergleiche auch Textziffer 5 der gleich lautenden Erlasse der obersten 
Finanzbehörden der Länder zu den Übergangsregelungen auf Grund des 
Gesetzes zur Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes vom 29. Juni 2021 
(BStBl I, 1006)). 

Fundstelle 

Gleich lautende Erlasse der obersten Finanzbehörden der Länder vom 5. März 
2024 - FM3-S 4514-5/6, FMNR202400525.   
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Aktuelle Rechtsprechung 
BFH-Entscheidungen, veröffentlicht am 11. April 2024 

 
 
Die sachliche Zuständigkeit des Bundeszentralamts für Steuern für 
die Antragsveranlagung beschränkt Steuerpflichtiger und die 
Durchführung des Steuerabzugs nach § 50a Abs. 1 des 
Einkommensteuergesetzes erstreckt sich nicht auf die 
Außenprüfung. 
 
Zum Urteil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für die Frage, ob eine Vermögensverschiebung von einer 
Kapitalgesellschaft an einen Gesellschafter durch das 
Gesellschaftsverhältnis veranlasst ist, ist bei der Prüfung eines 
möglicherweise fehlenden Zuwendungswillens aufgrund Irrtums 
des Gesellschafter-Geschäftsführers nicht darauf abzustellen, ob 
einem ordentlich und gewissenhaft handelnden Geschäftsleiter der 
Irrtum gleichfalls unterlaufen wäre. Maßgebend ist allein, ob der 
konkrete Gesellschafter-Geschäftsführer einem solchen Irrtum 
unterlegen ist. 
 
Zum Urteil 
 
 
 
 
Die Frage, ob ein im Steuerbescheid der Höhe nach bindend 
ermittelter Altersentlastungsbetrag nach § 24a EStG 
verlusterhöhend wirkt, ist grundsätzlich im Rahmen der 
gesonderten Feststellung des verbleibenden Verlustvortrags zu 
entscheiden (vgl. Senatsurteil vom 30.06.2020 - IX R 3/19, BStBl II 
2021, 859). Dies gilt jedoch nicht, wenn in Höhe des geltend 
gemachten Verlustes ein Verlustrücktrag begehrt wird. Über Grund 
und Höhe des Verlustrücktrags ist ausschließlich im Rahmen der 
Steuerfestsetzung des Rücktragsjahres zu entscheiden. 
 
Zum Urteil 
 
 
 
 
 

Urteil I R 21/21: 
Zuständigkeit für die 
Außenprüfung 
(Steuerabzug nach       
§ 50a EStG) 
 
 
 
 
 
 
20. Dezember 2023 
 

Urteil I R 9/20: 
Irrtümliche 
Zuwendung und 
Veranlassung durch 
das Gesellschafts-
verhältnis (vGA) 
 
 
 
 
 
22. November 2023 
 

 

 
Urteil IX R 7/22: 
Verhältnis zwischen 
Verlustfeststellungsbe
scheid und 
Steuerbescheid 
 
 
 
 
 
 
23. Januar 2024 

 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410059/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410058/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410061/
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Weitere Veröffentlichungen vom Tage:  
 

Urteil X R 3/22: Schätzungsbefugnis bei Altkassen, deren objektive 
Manipulierbarkeit sich erst nach Jahren des Gebrauchs nachträglich 
herausstellt; zeitliche Erfassung von Gutscheinen bei Einnahmen-
Überschuss-Rechnung 
28. November 2023 
Zum Urteil 
 
Urteil V R 28/21: Zum Zweckbetrieb "Krankenhaus" im Sinne des § 67 der 
Abgabenordnung (AO) 
14. Dezember 2023 
Zum Urteil 

 
Rechtsprechung im Blog 

 
Anforderungen an die Person des Leistungsempfängers im Sinne des § 13b 
Abs. 5 Satz 1 des Umsatzsteuergesetzes (UStG) 
Für die Verlagerung der Steuerschuldnerschaft nach § 13b Abs. 5 Satz 1 
Halbsatz 1 UStG kommt es nicht auf die Verwendung einer gültigen 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer durch den Leistungsempfänger an. Die 
Verlagerung der Steuerschuldnerschaft vom leistenden Unternehmer auf den 
Leistungsempfänger wirkt zu Gunsten des leistenden Unternehmers und führt zu 
einer den leistenden Unternehmer hinsichtlich der Voraussetzungen des § 13b 
Abs. 5 Satz 1 Halbsatz 1, Abs. 1 UStG treffenden Feststellungslast. Eine 
Entscheidung auf Grundlage der Feststellungslast kann im finanzgerichtlichen 
Verfahren erst im Falle einer Unaufklärbarkeit des Sachverhalts getroffen werden. 
Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) in einem aktuellen Urteil entschieden. 
Sachverhalt 
Streitig ist, welche Anforderungen ein im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässiger 
Unternehmer, der im Inland sonstige Leistungen nach § 3a Abs. 2 oder Abs. 5 
des Umsatzsteuergesetzes (UStG) an Unternehmer und Nichtunternehmer 
erbringt, zu erfüllen hat, damit er von einer Steuerschuldnerschaft seiner 
unternehmerischen Leistungsempfänger nach § 13b UStG ausgehen kann. 
Die Klägerin ist eine GmbH, die durch Verschmelzung im Jahr 2018 
Gesamtrechtsnachfolgerin der im Jahr 2015 (Streitjahr) im übrigen 
Gemeinschaftsgebiet ansässigen Unternehmerin X, einer Kapitalgesellschaft 
nach ausländischem Recht, geworden ist. X betrieb im Streitjahr einen Online-
Marktplatz, auf dem sowohl Unternehmer als auch Nichtunternehmer 
("Endverbraucher") Gegenstände zum Kauf anboten. Die Dienstleistungen der X 
bestanden darin, den Anbietern der Waren den Zugang und die Nutzung des 
Online-Marktplatzes zu gewähren, wofür X Gebühren von den Nutzern erhob, 
deren Höhe sich vornehmlich nach den Verkaufserlösen richtete. 
Um die Dienstleistung von X in Anspruch zu nehmen und den Online-Marktplatz 
nutzen zu können, mussten sich die Leistungsempfänger zunächst registrieren 
und den allgemeinen Geschäftsbedingungen der X zustimmen. Bei dieser 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410062/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410060/
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Registrierung mussten die Leistungsempfänger angeben, ob sie als Privatperson 
("privates Konto") oder als Unternehmer ("gewerbliches Konto") den Marktplatz 
nutzen wollten. Erfolgte eine Anmeldung als Unternehmer, mussten in der 
Eingabemaske u.a. Angaben zur Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) 
gemacht werden, die von X auf Gültigkeit geprüft wurde. 
Bis zum 31.12.2014 behandelte X ausschließlich die Leistungsempfänger als 
Unternehmer, die eine gültige USt-IdNr. angaben. Zum 01.01.2015 stellte X das 
Verfahren um. Kunden, die eine gültige USt-IdNr. angaben, wurden nach wie vor 
als Unternehmer behandelt. Sofern eine angegebene USt-IdNr. nicht mehr als 
gültig bestätigt wurde oder der Leistungsempfänger sich als gewerblicher Nutzer 
registrierte, aber keine oder eine ungültige USt-IdNr. angab, prüfte und bejahte X 
nunmehr die Unternehmereigenschaft des Leistungsempfängers, wenn bei 
diesem eines von drei Kriterien zur Bejahung einer Unternehmereigenschaft 
vorlag. Insoweit stellte X darauf ab, ob der Leistungsempfänger im laufenden Jahr 
oder im Vorjahr entweder mehr als … Verkäufe tätigte oder getätigt hatte, ob (im 
gleichen Zeitraum) Leistungsentgelte ("Verkaufsgebühren") von mindestens … € 
entstanden waren oder ob sich der Leistungsempfänger auf einer besonderen 
Plattform (gewerbliche Plattform) angemeldet hatte, die gewerblichen Händlern 
vorbehalten war. Handelte es sich bei den Leistungsempfängern nach den von 
ihnen gemachten Angaben um eine im Inland ansässige Person und lag in Bezug 
auf diese Person eines der drei Kriterien vor, ging X von einer 
Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers gemäß § 13b Abs. 5 Satz 1 
UStG aus. 
Im Rahmen einer bei X für das erste Kalendervierteljahr 2015 durchgeführten 
Umsatzsteuer-Sonderprüfung vertraten die Prüfer die Auffassung, dass nur die 
Leistungsempfänger als Unternehmer zu behandeln seien, für die eine gültige 
USt-IdNr. vorgelegen habe. Die drei von X angelegten Kriterien waren nach 
Ansicht der Prüfer nicht geeignet, die Unternehmereigenschaft der 
Leistungsempfänger anzunehmen. 
Die Klage vor dem Finanzgericht hatte teilweise Erfolg. X sei für die Leistungen 
an die im Inland ansässigen Empfänger, die sie aufgrund der drei Kriterien als 
Unternehmer angesehen habe, Steuerschuldnerin (§ 13a Abs. 1 Nr. 1 UStG). 
Eine Umkehr der Steuerschuldnerschaft nach § 13b Abs. 1, Abs. 5 Satz 1 UStG 
auf die Leistungsempfänger, die X aufgrund der drei Kriterien als Unternehmer 
angesehen habe, komme nicht in Betracht. Die Verwendung einer gültigen USt-
IdNr. sei zwar weder nach nationalem Recht noch nach Unionsrecht notwendig, 
um den Leistungsempfänger als Unternehmer im Sinne des § 13b Abs. 5 Satz 1 
UStG zu qualifizieren. Die Klägerin habe jedoch nicht zur Überzeugung des 
Gerichts nachgewiesen, dass diese Leistungsempfänger Unternehmer im Sinne 
des § 13b Abs. 5 Satz 1 i.V.m. § 2 UStG gewesen seien und ihren Sitz oder ihre 
Geschäftsleitung im Inland gehabt hätten. 
Entscheidung des BFH  
Der BFH hat der Revision stattgegeben, die Entscheidung der Vorinstanz 
aufgehoben und zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an 
das Finanzgericht zurückverwiesen. 
Das Finanzgericht hat zutreffend entschieden, dass es für die Verlagerung der 
Steuerschuldnerschaft nach § 13b Abs. 5 Satz 1 Halbsatz 1 UStG nicht auf die 
Verwendung einer gültigen USt-IdNr. durch den Leistungsempfänger ankommt. 
Weiter ist das Finanzgericht zwar zutreffend davon ausgegangen, dass für eine 
Verlagerung der grundsätzlich den leistenden Unternehmer nach § 13a Abs. 1 Nr. 
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1 UStG treffenden Steuerschuld durch § 13b Abs. 5 Satz 1 Halbsatz 1 UStG 
jedenfalls die Person des Leistungsempfängers hinreichend bekannt, das heißt 
identifizierbar sein muss. 
Auf Grundlage dieser zutreffenden Rechtsauffassung ist 
das Finanzgericht jedoch -wie von der Klägerin gerügt- verfahrensfehlerhaft unter 
Verletzung der ihm obliegenden Sachaufklärungspflicht (§ 76 Abs. 1 Satz 1 FGO) 
davon ausgegangen, dass eine Ermittlung der Unternehmereigenschaft der 
Leistungsempfänger und eine Überprüfung der von X zu den 
Leistungsempfängern gemachten Angaben nicht möglich gewesen sei. 
Eine Einschränkung der Sachaufklärungspflicht ergibt sich auch nicht daraus, 
dass § 13b Abs. 5 Satz 1 Halbsatz 1, Abs. 1 UStG eine Sonderregelung zu § 13a 
Abs. 1 Nr. 1 UStG ist. Die Verlagerung der Steuerschuldnerschaft vom leistenden 
Unternehmer auf den Leistungsempfänger wirkt zwar zu Gunsten des leistenden 
Unternehmers, was zu einer den leistenden Unternehmer hinsichtlich der 
Voraussetzungen des § 13b Abs. 5 Satz 1 Halbsatz 1, Abs. 1 UStG treffenden 
Feststellungslast führt (vgl. z.B. zum Bereich der Steuersatzermäßigung BFH-
Urteil vom 12.05.2022, V R 19/20, BStBl II 2023, 885, Rz 26). 
Allerdings kann eine Entscheidung auf Grundlage der Feststellungslast (objektive 
Beweislast) im finanzgerichtlichen Verfahren erst im Falle einer Unaufklärbarkeit 
des Sachverhalts getroffen werden (vgl. z.B. BFH-Urteil vom 19.01.2017, III R 
28/14, BStBl II 2017, 743, Rz 20, mit Hinweis zur sogenannten 
"Beweisrisikosphäre"). Daran fehlt es im Streitfall mangels hinreichender 
Sachaufklärung durch das Finanzgericht. 
Entgegen der Auffassung des Finanzgerichts musste X die von ihr 
aufgezeichneten Angaben der Leistungsempfänger auch nicht selbst in der Weise 
dahingehend überprüfen, ob aus den Angaben und Unterlagen zu den 
Leistungsempfängern und aufgrund der Überprüfung objektiv oder "schlüssig" auf 
die Unternehmereigenschaft und Identität der Leistungsempfänger geschlossen 
werden konnte. 
Fundstelle 
BFH, Urteil vom 31. Januar 2024 (V R 20/21), veröffentlicht am 4. April 2024. 
 
Zum Umfang der Fiktion des § 7 Satz 3 GewStG 
§ 7 Satz 3 des Gewerbesteuergesetzes fingiert keinen Gewerbebetrieb, sondern 
setzt das Bestehen eines solchen voraus. Gewinne aus Sondervergütungen im 
Sinne des § 5a Abs. 4a Satz 3 des Einkommensteuergesetzes, die auf den 
Zeitraum nach der Einstellung der werbenden Tätigkeit einer 
Personengesellschaft entfallen, gehören daher nicht zum Gewerbeertrag. Dies 
hat der Bundesfinanzhof (BFH) in einem aktuellen Urteil entschieden. 
Hintergrund 
Nach § 5a EStG können Gewerbebetriebe mit Geschäftsleitung im Inland ihren 
Gewinn aus dem Betrieb von Handelsschiffen im internationalen Verkehr auf 
Antrag nach der im Betrieb geführten Tonnage ermitteln. Dieser nach § 5a EStG 
ermittelte Gewinn gilt als Gewerbeertrag i.S. von § 7 Satz 1 des 
Gewerbesteuergesetzes (GewStG). Der BFH zählte in ständiger Rechtsprechung 
hierzu auch die nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 HS 2 EStG hinzuzurechnenden 
Sondervergütungen. Nachdem der BFH mit drei Entscheidungen vom 
(25.10.2018, IV R 35/16; IV R 40/16 und IV R 41/16) seine Rechtsprechung 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410054/
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hinsichtlich der Hinzurechnung der Unterschiedsbeträge gem. § 5a Abs. 4 EStG 
geändert hatte und nunmehr die Hinzurechnung eines Unterschiedsbetrages nicht 
mehr zum „nach § 5a EStG ermittelten Gewinn“ i.S. von § 7 Satz 3 GewStG 
zählte, ergänzte der Gesetzgeber mit JStG 2019 § 7 Satz 3 GewStG um den 
Zusatz „einschließlich der Hinzurechnungen nach § 5a Abs. 4 und 4a EStG“ mit 
Rückwirkung auf die Erhebungszeiträume ab 2008. 
Sachverhalt 
Streitig ist, ob die Haftungsvergütung der Komplementärin einer nach der 
Tonnage besteuerten Schifffahrtsgesellschaft auch insoweit Bestandteil des 
fiktiven Gewerbeertrags im Sinne von § 7 Satz 3 Alternative 1 GewStG ist, als sie 
auf die Zeit nach Einstellung der werbenden Tätigkeit der Gesellschaft entfällt. 
Das Finanzamt vertrat die Auffassung, dass § 7 Satz 3 GewStG nicht nur den 
Gewerbeertrag, sondern auch einen Gewerbebetrieb fingiere mit der Folge, dass 
die nach Einstellung der werbenden Tätigkeit entstandenen Sondervergütungen 
hinzuzurechnen seien. 
Die Klägerin verwies darauf, dass ihr Gewerbebetrieb mit der Veräußerung des 
Schiffs beendet worden sei, sodass die auf den Zeitraum nach der Veräußerung 
entfallende Haftungsvergütung nicht mehr der Gewerbesteuer unterliege. 
Die Klage vor dem Finanzgericht Hamburg hatte Erfolg. 
Entscheidung des BFH 
Der BFH hat sich der Entscheidung der Vorinstanz angeschlossen und die 
Revision als unbegründet zurückgewiesen. 
Das Finanzgericht ist ohne Rechtsfehler davon ausgegangen, dass die Klägerin 
klagebefugt ist und die sachliche Gewerbesteuerpflicht der KG mit dem Verkauf 
und der Übergabe ihres einzigen Schiffs endete. Hieraus hat das Finanzgericht 
zutreffend gefolgert, dass die streitgegenständliche Sondervergütung -das heißt 
jener Teil der Haftungsvergütung, der auf die Zeit nach dem Ende der sachlichen 
Gewerbesteuerpflicht der KG entfällt- nicht zum Gewerbeertrag zählt, da § 7 Satz 
3 Alternative 1 GewStG keinen Gewerbebetrieb fingiert, sondern das Bestehen 
eines solchen voraussetzt. 
Entgegen der Auffassung des Finanzamts fingiert § 7 Satz 3 GewStG i.d.F. des 
WElektroMobFördG keinen Gewerbebetrieb, sondern setzt -wie allgemein für die 
Ermittlung des Gewerbeertrags- das Bestehen eines solchen voraus (ebenso 
Franke in Wendt/Suchanek/Möllmann/Heinemann, GewStG, 2. Aufl., § 7 Rz 117; 
Specker in Glanegger/Güroff, GewStG, 11. Aufl., § 7 Rz 14; vgl. BFH-Urteil vom 
30.08.2012, IV R 54/10, BStBl II 2012, 927, Rz 27, zu § 7 Satz 2 GewStG; 
anderer Ansicht Bruns, DStR 2018, 441). 
§ 7 Satz 3 GewStG i.d.F. des WElektroMobFördG enthält -wie bereits § 7 Satz 3 
GewStG a.F.- für den Bereich der Besteuerung nach der Tonnage eine Fiktion 
des Gewerbeertrags, wie der Wortlaut ("gilt") zeigt. Dass die Norm darüber 
hinaus -wie das Finanzamt meint- für den Bereich der Besteuerung nach der 
Tonnage das Bestehen eines Gewerbebetriebs fingiert, ist dem Wortlaut nicht zu 
entnehmen. 
§ 7 Satz 3 GewStG i.d.F. des WElektroMobFördG erwähnt die sachliche 
Gewerbesteuerpflicht (§ 2 GewStG) nicht und lässt auch im Übrigen nicht 
erkennen, dass eine Regelung zum Beginn oder zum Ende der sachlichen 
Gewerbesteuerpflicht getroffen werden soll. Stattdessen verweist § 7 Satz 3 
GewStG i.d.F. des WElektroMobFördG (unverändert) auf § 7 Satz 1 GewStG, der 



10 

nach allgemeiner Auffassung das Bestehen eines Gewerbebetriebs voraussetzt. 
Nach dem Ende der werbenden Tätigkeit des Betriebs entstehende Gewinne oder 
Verluste zählen dementsprechend nicht mehr zum Gewerbeertrag nach § 7 Satz 
1 GewStG (vgl. z.B. BFH-Urteil vom 18.05.2017, IV R 30/15, Rz 18). 
Gegen das vom Finanzamt für zutreffend erachtete Normverständnis spricht 
zudem die systematische Stellung der Vorschrift, die im (zweiten) Abschnitt über 
die Bemessung der Gewerbesteuer angesiedelt ist, während die Regelungen zum 
Gewerbebetrieb als sachlichem Steuergegenstand dem ersten Abschnitt des 
Gewerbesteuergesetzes zugeordnet sind. 
Der Gesetzesbegründung kann ebenfalls nicht entnommen werden, dass § 7 Satz 
3 GewStG i.d.F. des WElektroMobFördG -neben einem fiktiven 
Gewerbeertrag- auch einen fiktiven Gewerbebetrieb bestimmt. 
Das vom Finanzamt für zutreffend erachtete Normverständnis widerspräche 
zudem dem Wesen der Gewerbesteuer als einer auf den tätigen Gewerbebetrieb 
bezogenen Sachsteuer (vgl. BFH-Urteil vom 12.05.2016, IV R 1/13, BStBl II 2017, 
489, Rz 25). Gegenstand der Gewerbesteuer ist nur der auf den laufenden 
Betrieb entfallende, durch eigene gewerbliche Leistungen entstandene Gewinn 
(BFH-Urteile vom 30.08.2022 - X R 17/21, BFHE 278, 327, BStBl II 2023, 396, Rz 
17; vom 12.05.2016 - IV R 1/13, BFHE 255, 65, BStBl II 2017, 489, Rz 25). 
Entgegen der Auffassung des Finanzamts rechtfertigen die Besonderheiten der 
Gewinnermittlung nach der Tonnage gemäß § 5a EStG keine andere Beurteilung. 
Aus dem Umstand, dass § 5a EStG eine pauschale Gewinnermittlung vorsieht, 
die von der objektiven Ertragskraft des Gewerbebetriebs -an der sich die 
Gewerbesteuer orientiert- weitgehend losgelöst ist, kann indes nicht hergeleitet 
werden, dass es im Bereich der Besteuerung nach der Tonnage -entgegen dem 
Wesen der Gewerbesteuer und der Regelung in § 2 Abs. 1 GewStG- auf das 
tatsächliche Bestehen eines Gewerbebetriebs nicht ankommt. 
Anders als das Finanzamt meint, können auch die für Kapitalgesellschaften 
geltenden Regelungen nicht auf Mitunternehmerschaften übertragen werden. 
Dies folgt bereits daraus, dass die Tätigkeit der Kapitalgesellschaften -anders als 
die der Personengesellschaften und Einzelunternehmen- nach der ausdrücklichen 
Regelung in § 2 Abs. 2 Satz 1 GewStG stets und in vollem Umfang als 
Gewerbebetrieb gilt. 
Auch aus der BFH-Rechtsprechung lässt sich kein anderes Verständnis des § 7 
Satz 3 GewStG i.d.F. des WElektroMobFördG herleiten. 
Fundstelle 
BFH, Urteil vom 22. Februar 2024 (IV R 14/21), veröffentlicht am 4. April 2024. 
 

Business Meldungen 
 
BAG-Urteile zum Zusammenwirken zwischen gesetzlicher und betrieblicher 
Arbeitskraftabsicherung 
  
Die gesetzliche Erwerbsminderungsrente reicht im Fall der Invalidität oft nicht 
aus, um den Lebensstandard zu sichern. Die betriebliche Invaliditätsversorgung 
ist deshalb ein wichtiger Baustein für Arbeitnehmer, die aus gesundheitlichen 
Gründen nicht mehr in der Lage sind, ihren Beruf auszuüben. Gerade in Zeiten 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410053/
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von wirtschaftlichen Herausforderungen steigt das Risiko, invalide zu werden. 
Arbeitnehmer werden deshalb in Zukunft zunehmend betriebliche 
Invaliditätsleistungen in Anspruch nehmen. Arbeitgeber müssen sich damit 
auseinandersetzen, ob ihre Zusage auf Invaliditätsleistungen wirksam und 
rechtssicher ist. Mit den Leistungsvoraussetzungen bei der Invaliditätsversorgung 
hatte sich das Bundesarbeitsgericht („BAG“) jüngst in seinen Urteilen vom 10. 
Oktober 2023 (3 AZR 250/22) und vom 21. November 2023 (3 AZR 14/23) wieder 
zu befassen. 
 
Den Beitrag finden Sie hier. 
 

Terminplaner 
  
Aktuelle Praxisfälle und Fallstricke bei 
Funktionsverlagerungen 
Webcast, 15.4. 2024 
 

 

Wir freuen uns auf Sie! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Noch Fragen? 
 
Dann sprechen Sie bitte Ihren PwC-Berater an oder senden Sie eine E-Mail. 

 

 

Die Beiträge sind als Hinweise für unsere Mandanten bestimmt. Für die Lösung 
einschlägiger Probleme greifen Sie bitte auf die angegebenen Quellen oder die 
Unterstützung unserer für Sie tätigen Büros zurück. Teile dieser 
Veröffentlichung/Information dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung 
durch den Herausgeber nachgedruckt und vervielfältigt werden. 
Meinungsbeiträge geben die Auffassung der einzelnen Autoren wieder. 
 

Alle aktuellen Veranstaltungen finden  
Sie in der PwC Veranstaltungssuche. 
 

 
 
 

VERANSTALTUNGSSUCHE 
 

mailto:gunnar.tetzlaff@pwc.com
https://www.pwc-events.com/Praxisfaelle-bei-Funktionsverlagerungen
https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/242735/bag-urteile-zum-zusammenwirken-zwischen-gesetzlicher-und-betrieblicher-arbeitskraftabsicherung/
https://www.pwc.de/de/veranstaltungen.html
https://www.pwc.de/de/veranstaltungen.html
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